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Die hausärztliche Notfallpraxis Oberwallis (HANOW) in Visp wurde Ende Juni 2020 durch Entscheid des 

Oberwalliser Spitalzentrums einseitig aufgelöst. 

 

Die HANOW stellt für die Oberwalliser Bevölkerung eine sehr geeignete, patientenorientierte und 

kostengünstige Möglichkeit dar, eine Notfallkonsultation ausserhalb der Praxiszeiten zu erhalten. Ohne 

formellen Eintritt ins Spital können die Patienten im Notfall der HANOW behandelt werden. Für die 

Hausärztinnen und Hausärzte war die Konzentration des Notfalldienstes auf einen einzigen Standort eine 

enorme Erleichterung. Die Angliederung an das Spitalzentrum Oberwallis hat die Triage der Patientinnen und 

Patienten effizient vereinfacht. Auch für das Spitalzentrum Oberwallis ist es kostengünstiger, die ca 6`000 

Patientinnen und Patienten durch erfahrene Hausärztinnen und Hausärzten behandeln zu lassen. 

 

Im Oberwallis wird es immer schwieriger, Hausarztpraxen mit Ärztinnen oder Ärzten zu besetzen. Der 

Bereitschaftsdienst, angegliedert ans Spitalzentrum Oberwallis vermindert die Anzahl zu leistender Notfall-

Diensttage und steigert die Attraktivität des Hausarztberufes. Die HANOW konnte finanziell gut geführt 

werden bis Bundesrat Berset die Notfalltaxen aus spargründen strich. 

 

Für die in den letzten Jahren entstandenen Defizite und auch für eine zukünftige Finanzierung muss mit den 

verschiedenen Partnern eine Lösung gefunden werden. Der Kanton, im speziellen die Dienststelle für 

Gesundheit, muss in dieser Situation, im Sinne des Service public seine Verantwortung wahrnehmen.

 

 

Schlussfolgerung

Wir verlangen vom Staatsrat alles daran zu setzen, dass eine Lösung für die Finanzierung des hausärztlichen 

Bereitschaftsdienstes im Oberwalllis zustandekommt. Nötigenfalls  sind öffentliche Mittel bereitzustellen, die 

ein weiteres Funktionieren der an das Spital angegliederten hausärztlichen Notfallpraxis garantieren.


